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19. Wahlperiode 24.03.2020

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

A. Problem und Ziel 

Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) hat 
in der Bundesrepublik Deutschland zu ganz erheblichen Einschränkungen in allen 
Bereichen des Privat- und des Wirtschaftslebens geführt, die noch vor wenigen 
Wochen undenkbar erschienen. 

1. Zivilrecht 

Zur Eindämmung des massiven Anstiegs der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-
Virus haben Behörden im März 2020 die Schließung einer Vielzahl von Freizeit- 
und Kultureinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastronomiebetrieben 
und Einzelhandelsgeschäften angeordnet und zahlreiche öffentliche Veranstaltun-
gen untersagt. Gesundheitsbehörden haben für Menschen, die sich mit diesem Vi-
rus infiziert haben oder die Kontakt mit Infizierten hatten, häusliche Quarantäne 
angeordnet. In der Folge haben auch Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
ihr Geschäft beschränkt oder eingestellt. 

Diese Maßnahmen werden zu erheblichen Einkommensverlusten bei Personen 
führen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Betrieb dieser Einrich-
tungen und Unternehmen oder aus öffentlichen Veranstaltungen bestritten haben 
oder deren Einnahmen davon abhängig sind. 

Verfügen diese Personen nicht über ausreichende finanzielle Rücklagen, werden 
sie bis zur Aufhebung der Maßnahmen nicht oder nur eingeschränkt in der Lage 
sein, ihre laufenden Verbindlichkeiten zu begleichen. 

Die Bundesregierung plant für Unternehmer, Einzelunternehmer, andere kleine, 
mittlere und große Unternehmen sowie Kreditinstitute verschiedene wirtschaftli-
che Unterstützungsmaßnahmen. Für den Bereich des Zivilrechts soll mit diesem 
Gesetz ein Moratorium für die Erfüllung vertraglicher Ansprüche aus Dauer-
schuldverhältnissen eingeführt werden, das betroffenen Verbrauchern und Klein-
stunternehmen, die wegen der COVID-19-Pandemie ihre vertraglich geschulde-
ten Leistungen nicht erbringen können, einen Aufschub gewährt. Dieser gilt für 
Geldleistungen und andere Leistungen. Damit wird für Verbraucher und Klein-
stunternehmen gewährleistet, dass sie etwa von Leistungen der Grundversorgung 
(Strom, Gas, Telekommunikation, soweit zivilrechtlich geregelt auch Wasser) 
nicht abgeschnitten werden, weil sie ihren Zahlungspflichten krisenbedingt nicht 
nachkommen können. 
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4. sind Rechtshandlungen, die dem anderen Teil eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht 
haben, die dieser in der Art und zu der Zeit beanspruchen konnte, in einem späteren Insolvenzverfahren nicht 
anfechtbar; dies gilt nicht, wenn dem anderen Teil bekannt war, dass die Sanierungs- und Finanzierungsbe-
mühungen des Schuldners nicht zur Beseitigung einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit geeignet gewesen 
sind. Entsprechendes gilt für 

a) Leistungen an Erfüllungs statt oder erfüllungshalber; 

b) Zahlungen durch einen Dritten auf Anweisung des Schuldners; 

c) die Bestellung einer anderen als der ursprünglich vereinbarten Sicherheit, wenn diese nicht werthaltiger 
ist;  

d) die Verkürzung von Zahlungszielen und  

e) die Gewährung von Zahlungserleichterungen. 

(2) Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 gilt auch für Unternehmen, die keiner Antragspflicht unterliegen, sowie 
für Schuldner, die weder zahlungsunfähig noch überschuldet sind. 

(3) Absatz 1 Nummer 2 und 3 gilt im Fall von Krediten, die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und 
ihren Finanzierungspartnern oder von anderen Institutionen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme anlässlich der 
Covid-19-Pandemie gewährt werden, auch dann, wenn der Kredit nach dem Ende des Aussetzungszeitraums ge-
währt oder besichert wird, und unbefristet für deren Rückgewähr. 

§ 3 

Eröffnungsgrund bei Gläubigerinsolvenzanträgen 

Bei zwischen dem … [einsetzen: Datum gemäß Artikel 6 Absatz 3 dieses Gesetzes] und dem … [einsetzen: 
Datum drei Monate nach dem Datum gemäß Artikel 6 Absatz 3 dieses Gesetzes] gestellten Gläubigerinsolvenzan-
trägen setzt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens voraus, dass der Eröffnungsgrund bereits am 1. März 2020 
vorlag. 

§ 4 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nach § 1 und die Regelung zum 
Eröffnungsgrund bei Gläubigerinsolvenzanträgen nach § 3 bis höchstens zum 31. März 2021 zu verlängern, wenn 
dies aufgrund fortbestehender Nachfrage nach verfügbaren öffentlichen Hilfen, andauernder Finanzierungs-
schwierigkeiten oder sonstiger Umstände geboten erscheint. 

Artikel 2 

Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
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§ 4 

Umwandlungsrecht 

Abweichend von § 17 Absatz 2 Satz 4 des Umwandlungsgesetzes genügt es für die Zulässigkeit der Eintra-
gung, wenn die Bilanz auf einen höchstens zwölf Monate vor der Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt wor-
den ist. 

§ 5 

Vereine und Stiftungen 

(1) Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu 
seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. 

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch ohne 
Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen, 

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte 
im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder 

2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederver-
sammlung schriftlich abzugeben. 

(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung der 
Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens 
die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasst wurde. 

§ 6 

Wohnungseigentümergemeinschaften 

(1) Der zuletzt bestellte Verwalter im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes bleibt bis zu seiner Abberu-
fung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im Amt. 

(2) Der zuletzt von den Wohnungseigentümern beschlossene Wirtschaftsplan gilt bis zum Beschluss eines 
neuen Wirtschaftsplans fort. 

§ 7 

Übergangsregelungen 

(1) § 1 ist nur auf Hauptversammlungen und Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn anzuwenden, die 
im Jahr 2020 stattfinden. 

(2) § 2 ist nur auf Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse anzuwenden, die im Jahr 2020 stattfinden. 

(3) § 3 Absatz 1 und 2 ist auf General- und Vertreterversammlungen, die im Jahr 2020 stattfinden, § 3 
Absatz 3 ist auf Jahresabschlussfeststellungen, die im Jahr 2020 erfolgen, § 3 Absatz 4 ist auf Abschlagszahlun-
gen, die im Jahr 2020 stattfinden, § 3 Absatz 5 ist auf im Jahr 2020 ablaufende Bestellungen von Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitgliedern und § 3 Absatz 6 ist auf Sitzungen des Vorstands oder des Aufsichtsrats einer Genos-
senschaft oder deren gemeinsame Sitzungen, die im Jahr 2020 stattfinden, anzuwenden. 

(4) § 4 ist nur auf Anmeldungen anzuwenden, die im Jahr 2020 vorgenommen werden. 

(5) § 5 ist nur auf im Jahr 2020 ablaufende Bestellungen von Vereins- oder Stiftungsvorständen und im 
Jahr 2020 stattfindende Mitgliederversammlungen von Vereinen anzuwenden. 
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Zu § 5 (Vereine und Stiftungen) 

Zu Absatz 1 

Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern von Vereinen und Stiftungen, die für eine bestimmte Zeit bestellt wurden, 
endet mit Zeitablauf. Wenn nicht rechtzeitig ein neues Vorstandmitglied bestellt werden kann, kann dies dazu 
führen, dass der Verein oder die Stiftung nicht mehr ordnungsgemäß vertreten werden kann, wenn die dafür not-
wenigen Vorstandsmitglieder fehlen. Viele, aber nicht alle Vereine und Stiftungen regeln in ihren Satzungen, dass 
Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit zeitlich befristet ist, im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger gewählt ist. Dies 
soll durch § 4 Absatz 1 nun gesetzlich geregelt werden, so dass es auch für die Vereine und Stiftungen gilt, die 
keine entsprechende Regelung in ihre Satzung aufgenommen haben. Damit bleiben die Vereine und Stiftungen 
handlungsfähig, auch wenn sie neue Vorstandsmitglieder aufgrund der Beschränkungen durch die COVID-19-
Pandemie nicht bestellen können. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit der Abberufung eines Vor-
standsmitglieds. 

Zu Absatz 2 

§ 4 Absatz 2 schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB gesetzliche Voraussetzungen, um auch 
ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung, „virtuelle“ Mitgliederversammlungen durchzuführen und auch 
Mitgliedern, die nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, zu ermöglichen, ihre Stimmrechte auszuüben. 

Zu Nummer 1 

Mitgliederversammlungen sind nach § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB, soweit in der Satzung nichts Abweichendes 
geregelt ist, an einem bestimmten Versammlungsort durchzuführen, an dem sich die Mitglieder zusammenfinden. 
Mit § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird Vereinen ermöglicht, abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB auch „virtuelle 
Mitgliederversammlungen“ durchzuführen, an denen sich die Mitglieder im Wege elektronischer Kommunikation 
zusammenfinden und ihre Mitgliedsrechte ausüben. Dabei ist auch möglich, dass ein Teil der Mitglieder oder 
Vorstandsmitglieder an einem bestimmten Ort zusammenkommt und andere Mitglieder an der Mitgliederver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen. 

Zu Nummer 2 

§ 4 Absatz 2 Nummer 2 gibt dem Verein die Möglichkeit, auch eine vorherige schriftliche Stimmabgabe für 
Mitglieder zuzulassen, ohne dass sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen müssen. Die Mitglieder müssen 
ihre Stimme vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber dem Verein abgegeben, damit sie bei der Be-
schlussfassung in der Mitgliederversammlung berücksichtigt werden können. 

Zu Absatz 3 

§ 4 Absatz 3 erleichtert als Sonderregelung die Beschlussfassung der Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren. 
Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB wird nicht mehr für alle Beschlüsse die Zustimmung aller Mitglieder gefor-
dert. Im Umlaufverfahren können Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit nach dem Gesetz oder der Satzung 
getroffen werden. Allerdings nur dann, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden und bis zu dem vom Verein festge-
setzten Termin mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren ihre Stimme abgegeben haben. 
Nicht geändert werden die im Gesetz oder der Satzung geregelten Mehrheitserfordernisse. Soweit in der Vereins-
satzung nichts Abweichendes geregelt ist, ist für die Zweckänderung weiterhin nach § 33 Absatz 1 Satz 2 BGB 
die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich, für Satzungsänderungen gilt die Drei-Viertel-Mehrheit nach § 33 
Absatz 1 BGB, soweit in der Satzung keine andere Mehrheit geregelt ist. 

Die Stimmabgabe durch die Mitglieder muss nicht mehr schriftlich im Sinne des § 126 BGB erfolgen, sondern ist 
auch in Textform nach § 126b BGB möglich, das heißt anstelle einer eigenhändig unterschriebenen Erklärung, 
die dem Verein im Original zugehen muss, ist auch eine Stimmabgabe z. B. durch E-Mail und Telefax möglich. 

Zu § 6 (Wohnungseigentümergemeinschaften) 

Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Situation ist die Durchführung von Eigentümerver-
sammlungen derzeit vielfach nicht möglich. Bei größeren Gemeinschaften ist die Zusammenkunft der Eigentümer 
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des § 39 Absatz 1 Nummer 5 InsO und flankierende Einschränkungen (§§ 44a, 
135 Absatz 1 Nummer 2 InsO) gehemmt. Schließlich besteht bei eingetretener 
Insolvenzreife das Risiko, dass Gläubiger und Vertragspartner des Schuldners er-
haltene Leistungen und Zahlungen in einem späteren Insolvenzverfahren infolge 
einer Insolvenzanfechtung wieder herausgeben müssen. Das kann die Aufrecht-
erhaltung von Geschäftsbeziehungen zum Schuldner gefährden. Ziel der vorge-
schlagenen insolvenzrechtlichen Regelungen ist es, die Fortführung von Unter-
nehmen zu ermöglichen und zu erleichtern, die infolge der COVID-19-Pandemie 
insolvent geworden sind oder wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. 

3. Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht 

Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der COVID-19-Pande-
mie, insbesondere die Einschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten von 
Personen, haben zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit 
von Unternehmen verschiedener Rechtsformen, da diese teilweise nicht mehr in 
der Lage sind, auf herkömmlichem Weg Beschlüsse auf Versammlungen der ent-
sprechenden Organe herbeizuführen. Dies betrifft einerseits die in der Regel jähr-
lich stattfindenden ordentlichen Versammlungen, die vielfach der Feststellung 
des Jahresabschlusses und der Festlegung einer Gewinnausschüttung dienen, und 
andererseits außerordentliche Versammlungen, die aufgrund besonderer Maßnah-
men erforderlich sind, insbesondere für Kapitalmaßnahmen und Umstrukturierun-
gen. Letztere sind vor allem bei außergewöhnlichen Umständen, wie sie derzeit 
bestehen, möglicherweise von existenzieller Bedeutung für die betroffenen Ge-
sellschaften, Vereine, Stiftungen und Genossenschaften.  

Darüber hinaus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, wie lange die 
Auswirkungen der COVID-19-Krise eine herkömmliche Beschlussfassung er-
schweren und ob die bestehenden gesetzlichen Fristen für bestimmte Versamm-
lungsbeschlüsse eingehalten werden können. Dies könnte unter anderem auch zur 
Folge haben, dass bei einzelnen Rechtsformen die Bestellungszeiträume für be-
stimmte Ämter oder Positionen ablaufen und mangels Beschlussfassung nicht neu 
besetzt werden können. Dies könnte eine Führungslosigkeit bei Unternehmen ein-
zelner Rechtsformen zur Folge haben. Für Wohnungseigentümergemeinschaften 
besteht zudem die Gefahr, dass ihre Finanzierung nicht mehr sichergestellt ist, 
wenn die Fortgeltung des Wirtschaftsplans nicht beschlossen worden ist. 

4. Strafverfahrensrecht 

Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der COVID-19-Pande-
mie betreffen auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften. Vor allem für strafge-
richtliche Hauptverhandlungen ist trotz der zuletzt im Gesetz zur Modernisierung 
des Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121) vorgenommenen 
Erweiterungen absehbar, dass die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur 
Hemmung der Unterbrechungsfristen bei strafgerichtlichen Hauptverhandlungen 
in § 229 Absatz 3 der Strafprozessordnung nicht ausreichend sind. Ziel der straf-
verfahrensrechtlichen Regelungsvorschläge ist es, durch einen zusätzlichen Hem-
mungstatbestand die Fortsetzung vieler durch die COVID-19-Pandemie unterbro-
chener Strafverfahren zu ermöglichen und so die Aussetzung und vollständige 
Neuverhandlung dieser Prozesse zu vermeiden. 

B. Lösung 
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3. Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht 

Um die betroffenen Unternehmen verschiedener Rechtsformen in die Lage zu ver-
setzen, auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmög-
lichkeiten erforderliche Beschlüsse zu fassen und handlungsfähig zu bleiben, wer-
den vorübergehend substantielle Erleichterungen für die Durchführung von 
Hauptversammlungen der Aktiengesellschaft (AG), der Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (KGaA), des Versicherungsvereins a. G. (VVaG) und der Europäi-
schen Gesellschaft (SE) sowie für Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH), von General- und Vertreterversammlungen 
der Genossenschaft sowie von Mitgliederversammlungen von Vereinen geschaf-
fen.  

Wesentliche Aspekte der vorübergehenden Erleichterungen für die AG, KGaA 
und SE sind dabei die Möglichkeit, dass der Vorstand der Gesellschaft auch ohne 
Satzungsermächtigung eine Online-Teilnahme an der Hauptversammlung ermög-
lichen kann, die Möglichkeit einer präsenzlosen Hauptversammlung mit einge-
schränkten Anfechtungsmöglichkeiten, die Möglichkeit der Verkürzung der Ein-
berufungsfrist auf 21 Tage sowie die Ermächtigung für den Vorstand, auch ohne 
Satzungsregelung Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn vorzunehmen. Zu-
dem wird die Möglichkeit eröffnet, eine Hauptversammlung innerhalb des Ge-
schäftsjahres durchzuführen, das heißt, die bisherige Achtmonatsfrist wird ver-
längert. 

Für Genossenschaften und Vereine werden ebenfalls vorübergehend Erleichte-
rungen auch ohne entsprechende Satzungsregelungen geschaffen, so die Durch-
führung von Versammlungen ohne physische Präsenz sowie die Beschlussfassung 
außerhalb von Versammlungen. Im Übrigen werden für Genossenschaften, Ver-
eine, Stiftungen und Wohnungseigentümergemeinschaften Regelungen für den 
vorübergehenden Fortbestand bestimmter Organbestellungen getroffen, sollten 
diese ablaufen, ohne dass neue Organmitglieder bestellt werden können. Um die 
Finanzierung der Gemeinschaften der Wohnungseigentümer sicherzustellen, wird 
angeordnet, dass der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan bis zum Beschluss ei-
nes neuen Wirtschaftsplans fort gilt. 

Im Umwandlungsrecht wird zudem die Frist gemäß § 17 Absatz 2 Satz 4 des Um-
wandlungsgesetzes auf zwölf Monate verlängert, um zu verhindern, dass aufgrund 
fehlender Versammlungsmöglichkeiten Umwandlungsmaßnahmen an einem 
Fristablauf scheitern. 

4. Strafverfahrensrecht 

In das Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung wird ein auf ein Jahr befristeter 
zusätzlicher Hemmungstatbestand für die Unterbrechungsfrist einer strafgericht-
lichen Hauptverhandlung eingefügt, der es den Gerichten erlaubt, die Hauptver-
handlung für maximal drei Monate und zehn Tage zu unterbrechen, wenn diese 
aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung der COVID-19-Pan-
demie nicht durchgeführt werden kann. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
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